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Anlage zur Satzung des Jugendparlaments der Stadt Ronnenberg  

 

Nähere Bestimmung der Aufgaben: 

Das Jugendparlament befasst sich, soweit Belange von Kindern und Jugendlichen 

berührt sind, insbesondere mit folgenden Aufgabenbereichen der Stadt Ronnenberg 

entsprechend dem Aufgabengliederungsplan: 

 

 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 

 Museen 

 Gleichstellung 

 Wirtschaftsförderung (z.B. Azubi21) 

 Gebäudewirtschaft (z.B. Um-, Ersatz-, und Neubauten von Gebäuden, welche 

von Jugendlichen genutzt werden) 

 Informationssysteme (z.B. Bereitstellung von Praktikumsplätzen im IT-Bereich, 

Bereitstellung und Administration von Schul-IT) 

 Wahlen und Statistik (z.B. Teilnahme im Wahlvorstand bei Kommunal- und 

Landtagswahlen) 

 Grundschulen, Gesamtschulen, Schülerbeförderung und 

Fördermaßnahmen für Schüler 

 Musikschule und Volkshochschule (z.B. Angebotsgestaltung) 

 Büchereien (z.B. Angebotsgestaltung, Aktionen) 

 Heimat- und sonstige Kulturpflege (z.B. Angebotsgestaltung, Aktionen) 

 Sportförderung und Freibad (z.B. Gestaltung von Aktionen) 

 Jugendarbeit und Jugendzentren (z.B. Konzeptionierung der Jugendarbeit, 

Angebotsgestaltung, Aktionen) 

 Asyl und Integration 

 Frauen- und Mädchenberatung (z.B. Kurse für diese Altersgruppen 

(Selbstverteidigung, Gewaltschutz)) 

 informelle räumliche Planung und formelle städtebauliche Planung (z.B. 

Mitwirkung im Planungsverfahren für öffentliche Plätze, sofern als Zielgruppe 

betroffen, Mitwirkung bei Veranstaltungen zum ISEK, Umsetzung von konkreten 

städtebaulichen Maßnahmen für Jugendliche (Skateranlage, Quartierplätze, 

etc.)) 

 Öffentliche Sicherheit (z.B. Gestaltung von Plätzen und Aufenthaltsbereichen 

im öffentlichen Raum aber auch im Bereich des ÖPNV) 
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 Verkehrslenkung und -sicherung 

 Gemeindestraßen und Radwegeausbau 

 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung (z.B. Planung 

und Umsetzung von Jugendplätzen; Klimaschutzprojekte) 

 Spielplätze (z.B. Gestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie 

Sportanlagen) 

 Stadtbildpflege (z.B. Gestaltung von Grünanlagen und zentralen Plätzen, 

Graffitiprojekte u.ä.) 

 


